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werdenmag,als für denWiderrufderKinderandere,nichtanfechtbare
undnichtangefochteneklassischeZeugenin großerZahl vorhandensind;

daßaberderVersuchderVertheidigung,alle anderenspäterenGe¬ständnisseundWiderrufederKinderals ansdiesenerstenWiderrufvorv. Hüllessembasireud,von diesemerstendauerndbeeinflußtdarzustellen
und gleichsamin diesemAustretendesv.HüllesiemdieEinwirkungdes
Dämonischenzu erblicken,bei ruhigerWürdigungdesthatsächlichenVer¬hältnissesdurchauswerthloserscheinenmuß;

daßnämlichaußerdembereitsobenerwähntenundbei dieserFragemit zuberücksichtigenden,vomZeugenSchmidtbekundetenGesprächederKinder in Betrachtkommt,daßdieMargarethaKunz nocham selben11. Oktober1876 vor demUntersuchungsrichterKleber,welcherdasKind humanund freundlichbehandelte,seinGeständnis;wiederholte;
daßes spätervor demReferendarDr. Strauß,denes kannteunddersichihm als durchausgläubigenKatholikendarstellte,nachfreund¬lichsterBehandlungin dessenelterlichemHauseirgend etwasmehralseinenhellenScheingesehenju habenverabredete;
daß es in gleicherWeisevor den EheleutenRiemer,denVor¬

steherndes Mariannen-Instituts,in welchemdie Kinder auf GrundvormundschastgerichilichenBeschlussesvom9.Novemberbis12.Dezember
1876untergebrachtwaren,dieweitgehendstenGeständnisse,daßesnichts
gesehen,abgelegthat;

daßfür eineNichtbeeinflussungderKinderin dergedachtenAnstalt
schonderCharakterder letzterenals einerstädtischenAnstalt, bestimmt
zur Aufnahmekatholischerwie evangelischerKinder, spricht,in welcher
auchdamalswie jetztviele,ja, selbstin gleicherZahl katholische,wie
evangelischeKinderverpflegtund erzogenwerden,daßEhefrauRieiner,
zwarselbstevangelisch,abervon katholischerMutter stammend,zeugen¬
eidlichausdrücklichbekundethat, wie sieanfangseinGesprächmit den
Kindern über die angeblichenWundererscheinungengeflissentlichver¬
mieden,wie siedenübrigenKinderngleichfallsAnweisungertheilt, in
derselbenWeisezu verfahren,daßsiefernerdieKinderundnamentlich
diegewecktereKunz dringendaufgefordert,nur dieWahrheitzu sagenund ihr speziellbemerkthatte,daß,wennsiein derThatetwasgesehen,
sieverpflichtetsei,dabeizu bleibenund es zu sagen;

daßunterdiesenUmständenvon einer zeilweisenodergar dauern--
denBeeinflussungderKinderin keinerWeiseRedeseinkann,undzwarum soweniger, als derVaterLeistdemZeugenJung gegenüberge¬
radezuhervorhob,daßdieKinderinderAnstaltgutgehaltenwordenseien,
und auchnachAngabedesZeugenRiemerdieMargarethaKunzam26.
November1876auf die Frageihrer Mutter, wie es ihr gehe,hinüber¬
rief, daßes ihr ganzgut gehe;

daß aber besondershervorgehobenwerdenmuß, daß die Kun;ihrenWiderruf vor Dr. Strauß mit den Worten: „Und wennGottselbervor mir stände,ich habeweiternichtsgesehen"u. s.w.. sowiedenvor FrauRiemerniit denWorten: „So wahr einGott im Himmel


